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I. Erlasse des Reichsministerimus siir Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung.

Aus Heft 24 des Retchsmintsterialamtsblattes:
Nr. 630 „Anordnung über die Wiedereinführung von Urlaub" von Gesolgschastsmitgliedern

(Deutsch.Wiss.Erziehg.Volksbildg. 1939 S. 591) Nr. ^ I 39/40.

II Bekanntmachungen.

Erholungsurlaub der Beamten.
RdErl. d. RMdJ. zgl. i. N. d. RFM. u. d. PrMPräs.

v. 21. 12. 1939 — II SL 5060/39-6460.

Nachdem für die Arbeiter und Angestellten der
freien Wirtschaft die erlassenen Urlaubseinschränkun¬
gen aufgehoben sind, soll auch für die Beamten
die Urlaubssperre gelockert werden.

1. Es kann ihnen für besondere Anlässe (Fami¬
lienereignisse u. dgl.) Urlaub wie früher bewilligt
werden.

2. Restlicher Erholungsurlaub aus dem Jahre
1S39 kann bis zum 30. 6. 1940 gewährt werden. Eine
volle Ausnutzung des nach den Urlaubsrichtlinien
zuständigen Urlaubs ist jedoch mit Rücksicht auf die
starke Beanspruchung der Verwaltungen nicht ohne
weiteres möglich. Daher soll zunächst der restliche
Urlaub nur insoweit gewährt werden, als er zusam¬
men mit dem etwa bereits früher erteilten Urlaub
zwei Drittel des zuständigen Urlaubs nicht übersteigt.
Ob der alsdann noch verbleibende Urlaub später ge¬
währt iverden kann, wird allein von der nach der
Geschäftslage gegebenen Möglichkeit abhängen.

3. Für das Urlaubsjahr 1940 bleibt die Rege¬
lung des Erholungsurlaubs vorbehalten.

4. Die Vorschriften des § 19 der Kriegswirt-
schasts-VO. vom 4. 9. 1939 (RGBl. I S. 1609) werden
hierdurch uicht berührt.
Nr. ä, 1102. — RMBliV. S. 2549.

Die Ausbildung von Handarbeitslehrerinnen

Am Staatlichen Handarbeitslehrerinnenseminar
in Karlsruhe beginnt voraussichtlich am 15. Februar
1940 ein weiterer zweijähriger Ausbildungslehrgang
für Handarbeitslehrerinnen.

Unterrichtsgeld wird nicht erhoben. Dagegen ist
für Benützung der Nähmaschinen und anderer Lehr¬
mittel eine monatliche Gebühr von 2 Ml zu entrich¬
ten. Für das während der Ausbildungszeit benötigte
Arbeitsmaterial haben die Teilnehmerinnen des
Lehrgangs selbst aufzukommen.

Voraussetzungen für die Aufnahme sind:
1. ein Alter von mindestns 17 bis höchstens 23

Jahren,
2. der Nachweis voller Gesundheit,
3. in praktischer Hinsicht: tüchtiges Können in Nähen

(Flicken), Stricken und Häkeln,
4. eine gute Allgemeinbildung und sportliches

Können.
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Die Arbeit im Lehrgang setzt grundsätzlich den
Bildungsstand voraus, der durch den Besuch vou
6 Klassen einer Höheren Schnle erworben wird.
Doch können auch Bewerberiunen mit anderer
Vorbildung, insbesondere auch begabte Schülerin¬
nen der Volksschule, zugelassen werden, wenn sie
in der Aufnahmeprüfung den Nachweis erbringen,
daß sie sich die erforderlichen Kenntnisse auf ande¬
rem Wege (private Weiterbildung, Handelsschule,

höhere Handelsschule, Gewerbeschule, Hausfrauen
schule, Fraueuarbeitsfchule usw.) angeeignet haben.

Aufuahmegcsuche sind bis zum 5. Februar
19 4 0 unmittelbar an die Direktion des Staatlichen
Handarbeitslehrerinnenseminars in Karlsruhe, Rüp¬
purrer Straße 29, eiuzureicheu. Dem Ausuahmegesuch
sind beizufügen:
1. eine von der Bewerberin selbstverfaßte und selbst¬

geschriebene Darstellung des Lebens- und Bil
dungsganges mit Angabe des Bekenntnisses, sowie
von Name, Berns und Wohuort der Eltern,

2. beglaubigte Abschriften sämtlicher Zeugnisse über
Schul- und Fortbildung, über abgelegte Prüfun¬
gen und über eine etwaige bisherige praktische
Arbeit,

3. ein Leumundszeugnis,
4. zwei Lichtbilder (Seiten- uud Vorderausicht), die >

mit dem Namen zu versehen sind,
5. sportliche Leistungszeugnisse (HJ.-Leistnngsabzei-

cheu, Reichsjugeudsportabzeichen u. ä.),
lZ. Nachweis über die Mitarbeit innerhalb der

NSDAP, und ihrer Gliederungen (BDM.) und
gegebenenfalls eine Bescheinigung über die Ab¬
leistung des halbjährigen Arbeitsdienstes.

Die Zulassung zum Lehrgang hängt vom Be¬
stehen einer Aufnahmeprüfung ab. In der Aufnahme¬
prüfung wird verlangt:
1. in Handarbeiten: fehlerloses Häkeln uud Stricken

(anch Formen), einwaudsreies Nähen von Säumen
und Nähten mit der Hand uud Maschine, Annähen
des Knopfes und Anfertigen von Wäscheknopfloch,
einfacher Schlitzverschluß, Wäsche-, Trikot- uud
Kleiderflick, Wäsche- und Strümpsestopsen,

2. eine Turu- uud Sportprüfung zur Feststellung der
Eignung zur Erteilung des Unterrichts in Leibes¬
übungen,

3. eine Prüfung der Allgemeinbildung der Be¬
werberinnen.

Die Entscheidung über die Zulassung zum Lehr¬
gang trifft auf Grund der Aufnahmeprüfung das
Unterrichtsministerinm. Die Aufuahme in das Hand¬
arbeitslehrerinnenseminar wird aber erst nach Be¬
währung während des ersten Semesters des Aus¬
bildungslehrganges endgültig.

Am Ende des zweijährigen Lehrganges wird
eine Abschlußprüfung abgehalten, die die Voraus¬
setzung ist für die Übernahme der Bewerberin als

Handarbeitslehrerin an Volks- und Fortbildnngs
schulen sowie an Höheren Schulen, aus deren Be¬
stehen aber ein Rechtsanspruch auf Verwettdung als
Handarbeitslehrerin an staatlichen Schulen nicht ab¬
geleitet werden kann.

Es wird ausdrücklich darauf aufmerksam ge¬
macht, daß zu dieser Abschlußprüfuug ausschließlich
Teilnehmerinnen des Lehrgangs am staatlichen Hand
arbeitslehrerinnenfeminar zugelassen werden.

Karlsruhe, Ken 17. Januar 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 1213 Im Austrag
Gärtner

Deutschlchrbücher für Höhere Schulen.

Der Herr Neichsminister für Wissenschaft, Er
ziehung und Volksbildung hat für den Dentschuuter
richt an den grundständigen Oberschulen, an den
Oberschulen in Aufbauform sowie für die 6., 7. uud
8. Klasse an den Gymnasien die im nachstehenden
Verteilungsplan genannten Lehrbücher für Baden
zum Gebrauch vorläufig zugelassen.

Verlag Braun in Karlsruhe:

1. Deutsches Lesebuch für Höhere Schulen. Heraus¬
gegeben von Dr. Ernst Bender. 6. Klasse. Aus¬
gabe .H. für Juugeu. Bearbeitet von Dr. Ernst
Bender, Wilhelm Etzel und Noland Vnlpins. 1939.

2. Desgleichen. 7. Klasse. Ausgabe ^ für Jungen.
1939.

3. Desgleichen. 8. Klasse. Ausgabe ^ für Jungen
Von Dr. Ernst Bender unter Mitarbeit von Wil¬
helm Etzel. 1939.

4. Deutsches Lesebuch für Höhere Schulen. Heraus
gegebeu von Dr. Ernst Bender. 6. Klasse. Aus¬
gabe L für Mädchen. Bearbeitet von Dr. Ernst
Bender, Wilhelm Etzel und Roland Vnlpins. 1939.

5. Desgleichen. 7. Klasse. Ausgabe L für Mädchen.
Herausgegebeu von Dr. Ernst Bender unter Mit¬
arbeit von Wilhelm Etzel n. Roland Vulpius. 1939.

6. Desgleichen. 8. Klasse. Ausgabe L für Mädchen.
Herausgegeben von Dr. Ernst Bender unter Mit¬
arbeit von Rolaud Vulpius. 1939.

Verlag Hirt in Breslau:

1. Hirts Deutsches Lesebuch. Herausgegeben von Jo¬
hannes Eilemann. Dr. Walther Gehl, Dr. Walther
Jantzen, Dr. Hans Bnrsch, Dr. Alfred Schmidt
nnd Emil Wittig. 6. Klasse. Ausgabe ^ für
Jungen. 1939.

2. Desgleichen. 7.Klasse. Ausgabe^ für Juugeu. 1939.
3. Desgleichen. 8. Klasse. Ausgabefür Jungen. 1939
4. Desgleichen. 6. Klasse. Ausgabe 1Z für Mädchen. 1939.
5. Desgleichen. 7.Klasse. AusgabeL sürMädchen.1939.
6. Desgleichen. 3. Klasse. Ausgabe L für Mädchen. 1939,
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Verlag Teubner in Leipzig:

l. TeubnerS Deutsches Nnterrichtswerl. Deutsches
Lesebuch für Höhere Schulen. Herausgegeben von
Professor Dr. Walther Baetke. 6. Klasse. 1939.

Bände für die 7. und 8. Klasse erscheinen nicht.

V e rt e i l u u g s p l a u:

für die 6. Klasse der gruudstäudigen Oberschuleu und
der Oberschulen in Aufbauform sowie der Gymnasien

Landeskommifsär-
bezirk

Baden:

Bez. Konstanz
Bez. Freiburg
Bez. Karlsruhe
Bez. Mannheim

An den Schulen
für Jungen für Mädchen

Verlag

Braun
Teubner
Hirt
Hirt

Braun
Braun
Hirt
Hirt

Verteilungsplan:
für die 7. und 8. Klasse der grundständigen Ober-
schulen und der Oberschulen in Ansbansorm sowie
der Gymnasien

An den Schulen
Landeslominifsär- für Jungen für Mädchen

bezirk Verlag

Baden:

Bez. Koustauz Braun Braun
Bez. Freiburg Braun Braun
Bez. Karlsruhe Hirt Hirt
Bez. Mannheim Hirt Hirt
Karlsruhe, den 5. Jannar 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. s 45SI4 Wacker

Lernmittclbeiträgc während des Krieges.

Im folgenden werden die derzeitigen Bestim¬
mungen über die Erhebung der Lernmittelbeiträge
auf Grund der Erlasse des Herrn Reichserziehungs¬
ministers und der Anordnungen der Neichsstelle für
den Unterrichtsfilm in Berlin bekannt gegeben:

Die Lernmittelbeiträge sind in allen Schule», in
denen Unterricht abgehalten wirb, zu erheben.

Der Lernmittelbeitrag beträgt 80 im Jahr.
Er ist in vier Raten so rechtzeitig zu erhebe», daß
diese bis zum IS. Februar, 15. Mai, 15. August
(bzw. 15. September) und 15. November voll abge¬
führt sind. Die Erhebung des Lernmittelbeitrages
wird von den Schulleitern bzw. den von ihnen be¬
auftragten Lehrern durchgeführt.

Für die Befreiung von den Lernmittelbeiträgen
gilt folgendes:

1. Beitragsfrei sind dritte und weitere (jüngere) Kin¬
der. Bei kinderreichen Familien (mit vier und
mehr Kindern) genießt bereits das zweite Kind
Beitragsfreiheit.

Bei dieser Berechnung zählt als Kind, wer
eine öffentliche oder private Volks«, mittlere,
höhere, Berufs-, Fach- oder Hochschule besucht
oder noch nicht im schulpflichtigen Alter steht.

2. Die Kinder Arbeitsloser sind ebenfalls beitrags
frei.

Als arbeitslos gelten die Erziehnngsberech^
tigteu, die beim Arbeitsamt als arbeitslos gezählt
oder vom Sozialamt laufend unterstützt werden.

3. Kinder eines zum Wehrdienst (oder Sicherheits-
uud Hilfsdienst) Eingezogenen entrichten keinen
Lernmittelbeitrag, falls der Familie Familien¬
unterstützung gewährt wird. Kinder von Einge¬
zogenen, die ihre bisherigen Bezüge weiter er¬
halten, z. B. alle Gefolgschaftsmitglieder öffent¬
licher Betriebe, sind also beitragspflichtig.

4. Kinder von Erziehuugsberechtigtcn, welche durch
behördliche Anordnuug über Räumung oder Frei¬
machung gefährdeter Gebiete betroffen sind, leisten
keinen Lernmittelbeitrag, wenn sie auf Grund von
Z 1 der Anordnung über Familienunterstützung
bei Räumung usw. vom 1. 9. 39 (RGBl. I S. 1761)
Familiennnterstütziing beziehen. Erhalten sie keine
Familienunterstützung, so liegen auch die Gründe
für eine Befreiung vom Lernmittelbeitrag nicht vor.

5. In besonderen Fällen kann die Schulleitung Er¬
mäßigungen bis zu höchstens 10°/» des Gesamt-
Sollaufkommens für besonders Bedürftige von sich
aus gewähren.

6. Größere Ermäßigungen (bis zu weiteren 10'/°)
sind nur mit vorheriger Genehmigung der Schul¬
aufsichtsbehörde zulässig.

Die Erhebung der Lernmittelbeiträge — im
Rahmen der geltenden Richtlinien — ist im Hinblick
auf die Wehrwichtigkeit der gesamten Film- und
Bildorganisation auch weiterhin notwendig, um die
finanziellen Voraussetzungen für die Weiterführung
der Film- und Bildarbeit zu gewährleisten.

Karlsruhe, den 13. Januar 1940.
Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. « 41769 Im Auftrag
Gärtner

Prüfung für das wissenschaftliche Lehramt an
Höheren Schulen, Spätjahr 1939.

Folgende Bewerber haben die im Spätjahr 1939
abgeschlossene Prüfung für das wissenschaftliche Lehr
amt an Höheren Schulen bestanden:

1. Ju der altsprachlichen Abteilung:
B i l l i n g e r, Dr. Martin, von Konstanz
von Levetzow, Elisabeth Charlotte, von

Gossow
Sieß, Emil, von Karlsruhe
Steurer, Gertrud, von Lahr.
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2. In der n e n s p r a ch l i ch - g e s ch i ch t l i ch e n

Abteilung:

Becker, Oskar, von Hochstetten

Braukmauu, Gisela, von Königsfeld

Egner-Walter, Max, von Sulzliach

Geitzler, Gertrud, von Grünstadt (Rheiupsalz)

H anser, Eberhard, von Freiburg

Holoch, Maria, von Mannheim

Inndt, Ernst von Badenweiler

K rayer, Rudolf, von Johannisberg (Rheingan»

Lipp, Hildegard, von Mannheim

Müller, Friedrich, von Lebach (Saarland)

Nagel, Lotte, von Pforzheim

Oest, Guido, von Heidelberg

Pander, Leo, von Altcosel (Oberschlesien)

Reck, Edgar, von Baden-Baden

Ritter, Gerhard, von Bremen

Siegel, Hermann, von Zazenhausen

Stegling, Adelheid, von Berlin-Niederschön-

hansen

Storck, Hedda, von Lübeck

Thierack, Günther, von Wollstein

Walb, Hellmut, von Dießenhofen (Schweiz)

Weber, Margarete, von Freiburg i. Br.

Wur m, Hans, von Bühl

Zeedeu, Ernst Walter, von Berlin.

3. In der mathematisch-naturwissen¬

schaftlichen Abteilung:

B ü h n, Werner, von Ludwigshafen

Ehavoen, Gabriele, von Wolfen bei Bitterfeld

Feis, Franz, von Saarbrücken

Knecht, Sigrid, von Freiburg i. Br.

Karlsruhe, den 29. Dezember 1S39.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 3U15, Im Austrag

Gärtner

Außerordentliche Staatsprüfung für das Lehramt au

Gewerbeschulen.

Die außerordentliche Staatsprüfung für das

Lehramt an Gewerbeschulen (Gewerbl. Berufsschulen)

vom 11. bis 15. Dezember 1939 haben bestanden:

a) die Maschineningenieure

Haas, Robert, von Karlsruhe

Stock er, Wilhelm, von Weizen

k) der E l e k t r o i n g e n i e n r

Bächle, Leopold, von Allmendshofen

<z) die K n n st g e w e r b l e r

Heinz, Adolf, von Karlsruhe

Stichling, Fritz, von Rastatt.

Karlsruhe, den 21. Dezember 1939.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. I> A794 Im Auftrag

Gärtner

r. 2 —

Erhebung der allgemeinen Kirchensteuer

im Rechnungsjahr 1939 und 1940

für die Altkatholische Kirche in Baden.

Auf Grund des Landeskirchenftenergesetzes vom

30. Juni 1922 hat die Altkatholische Kirchensteuer-

Vertretung in ihrer Tagung am 29. November 1939

beschlossen, daß zur Bestreitung !der allgemeinen

kirchlichen Bedürfnisse für die Altkatholische Kirche

im Lande Baden in den Rechnungsjahren 1939 nnc>

1940 bei der Einkommensteuer ein Kirchensteuer

Zuschlag von 9 v. H. erhoben wird.

Das Staatsministerium hat mit Beschluß vom

27. Dezember 1939 Nr. 7657 hierzu die Staatsgeneh¬

migung erteilt.

Karlsruhe, den 5. Januar 1940.

Der Minister des Kultus und Unterrichts

Nr. L 18166 Im Auftrag

Dr. Asal

III. Personalnachrichten.

1. Veröffentlichungen

auf Grund der Verordnung über die Bekanntgabe

von Ernennnngs- und Beförderungserlassen (RGBl. 1

S. 1701) — Beamte, die zum Wehrdienst einberufen

sind.

Ernannt:

Zum Regieruugs-Jnfpektor: Äer a.p. Verwal-

tuugs-Jnfpcktor Georg Latt beim Ministerium des

Kultus uud Unterrichts.

Zum Zeichenlehrer: Assessor sür das künstlerische

Lehramt Rudolf Dischinger an der Schwarzen¬

bergschule, Oberschule für Jungen, in Waldkirch.

Zum Studieurat: Studienassessor Fritz Sitzler

au der Gewerbeschule iu Rastatt.

Zum planmäßigen Technischen Lehrer: der a.p.

Fachlehrer Dr. Joses Schmid an der Handels¬

schule I in Karlsruhe.

Zu Hauptlehrern: die Lehrer: August Böh l e r in

Präg-Herrenschwand — Franz Brod m a n n in Det¬

tingen — Karl G a s s e n m a n n in Eckartsweier — Fritz

! Dörflinger in Konstanz — Rudolf Krämer

in Oberndorf, Ldkr. Buchen — Erwin Münz in

Haltingen — Robert Schädler in Krautheim —

Aruold Schröter in Pfohren — Willy Streif

in Wolfach — Karl Wester m a n n in Baltersweib

Berwangen ^ Friedrich Z ü r n in Rot.

Ernannt zu Beamten auf Lebenszeit:

Die Professoren Dr. Eugen Danneker an

der Scheffelschule, Oberschule für Junge», iu

Säckiugeu — Josef Schütz am Gymnasium

Hoheubaden in Baden-Baden.

Die Hauptlehrer Walter Fiedler iu Nicken¬

bach — Theodor Heiuzle in Biesendorf

— Friedrich Herr in Hnndsbach — Josef

Kr am er in Kirchen-Hansen — Hans Lanel

in Altenheim — Kurt Löhr in Rietheim

— Franz Anton Maie r in Bellingen — Karl

Otto Meister in Adelshofen — Josef Milden-

berger in Obersasbach — Friedrich Nagel in
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Sitzenkirch — Hermann Neef in Oberweier, Ldkr.
Lahr — Nndolf Ochs in Herowangen — Reinhard
Pfeifer in Emmendingen — Karl Polikeit in
Seelfingen — Klemens Retter in Freudental —
Karl Rößle in Wöschbach — Otto Sattler in
Badenweiler — Adolf Schachtle in Göggingen —
Paul SchmiÄ in Dingelsdorf — Friedrich
Schneider in Karlsruhe-Dnrlach — Dominik
Schönig in Breitnau — Karl Schorle in Oest-

H" riugeu — Wilhelm Schul m erich in Obermünster-
tal — Wilhelm Schürer in Schönau, Ldkr. Heidel¬
berg — Eugen Schwald in Eimeldingen — Ger¬
hard Sieber in Brühl — Wilhelm Sindlinger
in Höllstein — Anton Steinhart in Ettenheim-
münster — Josef Stumpf in Linach — Rudolf
Thoma in Fröhnd-Jttenschwand — Karl Weber
in Schlierigen — Karl Willmann in Söllingen,
Ldkr. Rastatt — Franz Winter in Rohrhardsberg
— Friedrich Winterhalter in Oberweier, Ldkr.
Karlsruhe.

Ernannt unter Berufung in das Beamtenverhältnis:
Zu außerplanmäßigen Verwaltungsinspektoren:

die Ftnanzgehilfen Jo>ef Haus und Max Heiz¬
mann beim Ministerium des Kultus und Unter¬
richts.

Zu außerplanmäßigen Berufsschullehrern: die
Anwärter für den gewerblichen Schuldienst Robert
Haas an der Gewerbeschule II Karlsruhe, Adolf
Th. Heinz und Josef Lein grub er an der
Gewerbeschule III Karlsruhe,

In das Beamtenverhältnis berufen:
Die Studienassessoren Ernst Mülle r, Assistent

am Hochjchuliustitnt für Leibesnbnngen der Univer¬
sität Heioelberg — Hans Hanser an der Fürsten-
bergschule, Oberschule für Jungen, in Donaneschin-
gen — Karl Ludwig Weitzel am Friedrich-Gym¬
nasium in Freiburg — Dr. Joseph Eckerle au der
Handelsschule in Baden-Baden — Lehrer Othmar
Stehle in Mannheim.

2. Sonstige Veröffentlichungen.

Ernannt:

N.b.a.o. Professor, Stadtbaurat a. D. Dr.-Jng.
Hermann Alker zum ordentlichen Professor für
Architektur an der Technischen Hochschule in Karls¬
ruhe.

Handelsschuldirektor Dr. rer. Pol. Richard M a l -
teur zum Houorarprofeffor an der Universität
Heidelberg.

ZuStudieurätcn(innen)dieStudienassesforen(innen)
Dr. Julius Koberue an der Markgräflerschule,
Oberschule für Jungen, in Müllheim — Autouie
Nenn inger an der Hans-Thoma-Schnle, Ober¬
schule für Mädcheu, in Mannheim — Dr. Fritz
von Reiche an der Freiherr vom Stein-
Schule, Oberschule für Juugeu, in Bruchsal —
Alice Schuhmacher an der Hebel-Schnle, Ober¬
schule für Jungen, in Schwetzingen — Reinhold
Weitzell am Bismarck-Ghmnasinm in Karlsruhe
— die Zeichenlehrer Friedrich Schäfer an der Lessing¬
schule, Oberschule für Mädchen, in Karlsruhe —
Julius Lehmann an der Hölderlinschule, Ober¬
schule für Mädchen, in Heidelberg — Studienassessor
Walter Braun an der Handelsschule in Lörrach —

Zur Zeichenlehrerin: Assessorin für das künstle¬
rische Lehramt Anna Pockels an der Hans-
Thoma-Scyule, Oberschule für Mädchen, in Mann¬
heim.

Zum Direktor: Studienrat Albert Elfenhans
an der Gewerbeschule, Gewerbl. Berufsschule, in
Haslach i. K.

Zum Professor: der vertragsmäßige Fachlehrer
Wilhelm Seidelan der Meisterschule der deutschen
Eoelmetall- und Schmnckindnstrie in Pforzheim.

Zum Schulrat beim Kreisschulamt Konstanz:
Rektor Robert Rübberdt in Mannheim.

Zur Berufsschullehrerin: die a.p. Berussschu!-
lehreriu Marie Naegele, geb. Settel, in Kehl.

Zum Oberlehrer: Hauptlehrer Moritz Rühle
in Hilsbach.

Zu Hauptlehreru(iunen): die Lehrer(innen)
Werner Alb in in Scherzheim — Wilhelm Er¬
Hardt in Liedolsheim — Karl Haus er, z. Zt.
beurlaubt. — Hilde Henn in Neuweier — Erich
Himinelfehe r in Zoznegg — Hans Schlimm
in Friedrichstal — Werner Weis in Hartschwand.

Zu Handarbeitshauptlehrerinnen: die Hand¬
arbeitslehrerinnen Gertrud Förderer und Erika
Herlan in Karlsruhe.

Ernannt zum Beamten auf Lebenszeit:
Fortbildungsschulhauptlehrer i. R. Karl Fene r

sie in an der ^arl-Benz-Gewerbe>chule in Mann¬
heim unter Ernennung zum Berussschnllehrer.

Die BernfsschullehreriM) Eugen Reiß in Hil-
zingen, Ldkr. Konstanz — Martha Weberin Denz¬
lingen.

Die Hanptlehrer(innen) Artnr Kopfma n n ui
Oberacker — Ernst Kremer in Brännlingen —
Hermann Mattern in Götzingen — Karl Mül-
l e r II. in Oberschefflenz — Paul Ochs in Wällbach
— Karl Oh neck in Helmstadt — Anton Pflau¬
mer in Neuhausen, Ldkr. Pforzheim — Albert
Reinbold in Sandhausen — Klara Rothwei -
l e r in Buchheim — Oskar Rübenackerin Wags-
hurst — Guido Rügger in Karlsruhe — Josef
Schäfer in Eßlingen — Erwin Schmitt in
Heidelberg — Ludwig Schnabel in Sulzfeld —
Alfred Schön ig in Tiefenbach — Karl Schnn-
Äelmeier in Märkt — Josef Schupp
in Pfnllendorf — Albert Schwarz in Hondingen
— Josef Stadel mann in Bernau-Außertal —
Frieonch Niebel in Leimen — Reinhold
Stöckigt in Linkenheim — Richard Vogt in
Münchweiler — Edmund Volz in Rüdigheim —
Friedrich Weize necker in Stetten — Karl Wig -
gen Häuser in Bohlingen — Ludwig Willi«
an der St. Josefsanstalt in Herten — Oskar Witt-
m annin Bermersbach — Adolf Schwarzmann
in Wittenschwand.

Handarbeitslehrerin Hedwig Beichert in
Mannheim nnter Ernennung zur Handarbeitshaupt-
lehrerin.

Versetzt in gleicher Eigenschaft:
Hauptlehrer Eberhard Wittmer in Oberried

nach Freiburg.

Aus Antrag in den Ruhestand versetzt:
Professor Vinzenz Mülbert an der Tnlla-

schnle, Oberschule für Jnngen, in Mannheim.
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HandarbeitShanptlehrerin Else Kraus an der
Staatlichen Blindenschule mit Heim in Ilvesheim,

In den Ruhestand versetzt:
Rektor Oskar Klor in Mannheim.
Die Hauptlehrerinnen: Ida Rottengatter

in Freiburg — Henriette Reihing in Konstanz.
Handarbeitshanptlehrerin Sofie Siesert in

Karlsruhe.
Oberin Marie Zentmayer in Mannheim.

Entlassen auf Ansuche«:

Fortbilduugsschullehrerin Gertrud Belzner,
zuletzt in Wolfartsweier.

Lehrerin Katharina Schweitzer in Oppenau.

Entlasse«
durch übertritt in den Dienst der Heeresverwaltung:

Hauptlehrer Julius Drechsler in Heidelberg.

Gestorben:
Studienassessor Emil Franz an der Lange-

marck-Schule, Oberschule für Jungen, in Singen a. H.
am 11. Dezember 1939 — Hauptlehrer Theodor
Lipp in Offenburg am 15. Dezember 1939 —
Studienrat i. R. August Meinze r, zuletzt am Bis¬
marck-Gymnasium in Karlsruhe, am 15. Dezember
1939 — Handarbeitshauptlehrerin Maria Lauer
in Heidelberg am 16. Dezember 1939 — Hauptlehrer
Karl Müller II. in Oberschesslenz am 25. Dezem¬
ber 1939.

IV. Stelleuausschrelbeu.

ii) An Grund- und Hauptschulen:
Oberlehrerstelle in: Münz es heim, Ldkr.

Bruchsal.
Hauptlehrerstellen in: Bahlingen, Ldkr. Em¬

mendingen — Eppingen, Ldkr. Sinsheim —
St. Märgen, Schulabtlg. Schweighöfe — Senn- j
seid. Ldkr. Buchen — Wertheim.

>?) An ländlichen Berufsschulen
für Mädchen:

Hauptlehrerstelle in: Sand Hausen, Ldkr.
Heidelberg.

Bewerbungen sind binnen 14 Tagen bei dem
dem Bewerber vorgesetzten Kreis« oder Stadtschul¬
amt einzureichen.

V. Eingesandte Druckwerke und Lehrmittel.

Allgemein.
A l t in a n n - G ä d k e , Leichtes Kochen nach Grund¬

rezepten. Kochbüchlein für Berufs-, Haushaltuugs-
und Frauenschulen. 5. erweiterte Auflage 1939.
38 S. In Steifdeckel 0.90 NM. Verl. Julius Klink-
Hardt, Leipzig.

Klinkhardts N a ch f ch l a g e l i st e n für So ^
zialver sicher ung, Steuern, Verkehr.
Zum Gebrauch in berufsbildenden Schulen. 4. Aufl.
1939. 16 S. geh. 0.25 RM. Verl. Julius Klink¬
hardt. Leipzig.

L. Für die Lehrer.
Broschüre „Wie sie lügen". Im Nibelungen»

Verlag G. m. b. H., Berlin W 9, Potsdamer
Straße 17, ist soeben im Einverständnis mit dem
StdF. eine Broschüre mit dem Titel „Wie sie
lügen" erschienen. Sie stellt an Hand von Bildern
und Dokumenten dar. wie unsere Gegner ihre
Greuel- und Lügenpropaganda schon im Weltkrieg
betrieben haben und sie jetzt in gleicher Weise fort¬
setzen. Die Broschüre ist ein wirksames Gegenmittel
gegen die feindliche Propaganda und daher eine
besonders geeignete Waffe für die innere Front.
Der Bezug dieser Broschüre wird deu Beamten,
insbesondere auch den Lehrern, empfohlen.

Heinz Kindermann, „Du stehst in großer
Schar". Junge deutsche Dichtung aus dem Warthz-
und Weichselland. Verl. Ferdinand Hirt K Sohn.
Breslau. Preis geh. 1.— RM., in Ganzl. 1.40 RM.

Druck und Verlag vo» Malsch Vogel in KarlsruHe,
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